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Über die Nutzung der Verwaltungsgebäude entscheiden grundsätzlich die Mieter des 
Gebäudemanagements Wuppertal (GMW), also die Organisationseinheiten der 
Stadtverwaltung. 
 
1. Rathaus: 
 
Für Ausstellungszwecke kommt der Lichthof infrage, eine sog. Allgemeinfläche, die keinem 
Mieter direkt zugeordnet ist. Dieser Raum kann von den Organisationseinheiten der 
Verwaltung über das sog. Raumbuchungssystem des GMW für Präsentationen, 
Ausstellungen etc. nichtkommerzieller Art in Anspruch genommen werden. Zu beachten 
hierbei ist, dass kein Versicherungsschutz für die ausgestellten Objekte besteht.  
 
Zur Realisierung von Ausstellungswünschen von Kulturschaffenden und Kulturinstitutionen 
bedarf es der Vermittlung über eine Verwaltungseinheit, wie z. B. das Kulturbüro, das Von 
der Heydt-Museum etc.  
 
Das Kulturbüro wird die Künstlerverbände über diese Möglichkeit informieren.  
 
2. Übrige Verwaltungsgebäude: 
 
Alle anderen Flächen in Verwaltungsgebäuden werden von den jeweiligen Mietern im 
Rahmen eines mietvertraglich geregelten Verhältnisses genutzt. Damit ist es dem Mieter 
gestattet, nach vorheriger Abstimmung mit dem Vermieter, Veranstaltungen 
eigenverantwortlich zu organisieren und durchzuführen, die der Bürger- und 
Kundenorientierung dienen. 
Hierbei sind die im Mietvertrag genannten Rechte und Pflichten (z.B. Berücksichtigung des  
Brandschutzes) einzuhalten.   
 
Das Kulturbüro begrüßt diese Möglichkeiten grundsätzlich und wird Nachfragen an die 
jeweiligen Verwaltungseinheiten vermitteln.  
 
3. Ausstellungen im Verwaltungsgebäude Neumarkt 10 werden durch das 
Geschäftsbereichsbüro - soweit es die personellen Ressourcen zulassen - organisiert.  
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